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Positionspapier zum Funktionstraining / Rehabilitationssport aus rehabilitationsmedizinischer Sicht von Dr. med. Matthias Schmidt-Ohlemann 


Aus aktuellem Anlass - gehäufte Ablehnung der Kostenübernahme für Funktionstraining/Rehabilitationssport durch einzelne Krankenkassen nach einem Zeitraum von sechs oder zwölf Monaten und das Bemühen um eine Fortschreibung der Gesamtvereinbarung Funktionstraining/Rehasport auf der Ebene der BAR - nehme ich gerne einmal schriftlich Stellung zu dieser Problematik für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen. Aus der Sicht des Landesarztes für Behinderte, als Mitglied des Beirates des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Deutschen Rheuma-Liga und als beratender Arzt des Landesverbandes der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew werde ich einige aus meiner Sicht wesentliche Aspekte zusammenfassen.

Grundlage der bisherigen Leistungsgewährung durch die Krankenkassen war die Gesamtvereinbarung über den Rehabilitationssport und das Funktionstraining vom 1.1.1994 als ergänzende Leistungen zur Rehabilitation gem. § 43 SGB V, § 28 SGB VI, § 560 a RVO sowie nach den §§10 und 12 BVG.

§ 44 SGB IX stellt klar, dass Leistungen zur medizinischen Rehabilitation u.a. durch ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anleitung und Überwachung (§ 44 Abs. l Nr. 4) ergänzt werden ( Abs. l Satz 1). Maßgebliche Ziele auch der ergänzenden Leistungen finden sich in § 26 Abs. l SGB IX. Dazu gehört insbesondere: "Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten....".

Nach Absatz 3 sind Bestandteil der Leistungen nach Absatz l "auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in Abs. l genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten". Insbesondere zählen dazu: 

1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung, 

2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, 

3. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten, 

4. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, u.a. durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit Krisensituationen, 

5. Training lebenspraktischer Fähigkeiten, 

6. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen Rehabilitation.

Bei der Bewertung der Rolle des Funktionstrainings/Rehasports muss berücksichtigt werden, dass Funktionstraining/Rehasport neben anderen Aufgaben auch diesen Zielbestimmungen dient und einen wesentlichen Beitrag zu deren Umsetzung leistet.

Aus meiner Sicht stellt sich der Sachverhalt im Hinblick auf Funktionstraining/Rehasport im Rahmen der Deutschen Rheuma-Liga und der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew folgendermaßen dar: Funktionstraining/Rehasport wird in der Dt. Rheuma-Liga/ DVMB in folgender Form durchgeführt:

Regelmäßig, in der Regel ein- bis zweimal wöchentlich, trifft sich eine Gruppe von max. 15 Personen mit in der Regel gleichartigen oder ähnlichen Erkrankungen zur Durchführung von Krankengymnastik oder Bewegungsübungen (Trocken- und/oder Warmwassergymnastik) unter Anleitung eines Physiotherapeuten mit besonderer Qualifikation in der Behandlung rheumatischer Krankheiten. Pausen entstehen durch Urlaub, Krankheit, Schließungszeiten der Übungsräume und im Zusammenhang mit Feier- und Festtagen. Die Physiotherapie in der Gruppe ermöglicht vielen Patienten, die unter Schmerzen leiden oder bei denen die Bewegungsübungen äußerst unangenehm sind und die diese deshalb nicht oder nicht regelmäßig durchführen, überhaupt ein Krankengymnastikprogramm zu ertragen. Funktionstraining/Rehasport gewährleistet insofern in vielen Fällen, dass überhaupt krankengymnastische Übungen gemacht werden. Die Übungsformen können zudem in der Gruppe variantenreich und motivierend gestaltet werden (Partnerübungen, div. Geräte für Gruppenbehandlungen, meist großer Übungsraum oder Halle). Durch die gemeinsame Therapie wird die Übernahme von Bewegungserfahrungen der anderen Gruppenmitglieder ermöglicht und ein Gefühl solidarischer, gemeinsamer Arbeit auch an und gegen die Krankheit mit anderen Gleichbetroffenen erzeugt. Sie ermöglicht das Erlebnis sozialer Unterstützung. Zugleich sind die Übungen fachlich kontrolliert, der Patient wird korrigiert, die Übungen bei Bedarf individuell angepasst, da der Therapeut den Einzelnen beobachten und eingreifen kann. Die Behandlung erfolgt nach den aktuellen rheumatologisch fundierten Therapiekonzepten für Rheumakranke.

Neben der Krankengymnastik wird die Zusammenkunft in den meisten Fällen genutzt, um sich zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen, beim Warten, Umkleiden, oft im Anschluss an das Funktionstraining/den Rehasport. Bei Bedarf ist gegenseitige Beratung möglich.

Weitere praktische Aspekte sind: Die Teilnehmer erfahren durch den Gruppensprecher Neues von der Rheuma-Liga. Diese organisiert Infoveranstaltungen, es kommt zu informellen Treffen etc. Durch die Teilnahme am Funktionstraining/Rehasport wird eine institutioneile Bindung an die Rheuma-Liga erreicht, auf die bei Bedarf zugegriffen werden kann. Ausbleibende Teilnehmer werden angerufen, besucht oder gezielt wieder eingeladen. Mit Hilfe des Funktionstrainings/Rehasports organisiert sich die psychosoziale Unterstützung.

Die Teilnahme am Funktionstraining/Rehasport verlangt vom Teilnehmer einige Voraussetzungen: 

1. Antrag und Verordnung durch den behandelnden Arzt, 

2. Regelmäßige Wahrnehmung eines regelmäßigen, von ihm nicht verschiebbaren Termins, 

3. Eigenbeteiligung, 

4. Bereitschaft zur Integration in eine Gruppe und zur Kooperation mit dem Gruppentherapeuten, 

5. Bereitschaft, die oft erhebliche Fahrstrecke zum Behandlungsort zurückzulegen.

Das Funktionstraining/Rehasport setzt insofern ein nicht geringes eigenes Engagement der Teilnehmer voraus. Die Übungsgruppen erbringen also folgende Leistungen: 

1. Jeder Teilnehmer erhält dadurch zumindest einmal je Woche Krankengymnastik" und/oder Bewegungsbad unter fachkundiger Anleitung. 

2. Jeder Teilnehmer erhält regelmäßig Schulung, Erinnerung und Hinweise zu einem eigenständigen Übungsprogramm und zu Bewegungs-, Haltungsstereotypen sowie zum Gelenkschutz im Alltag. 

3. Jeder Teilnehmer kann sich regelmäßig von einem Fachtherapeuten beraten lassen. * 

4. Jeder Teilnehmer kann Rat und Informationen von anderen Gruppenmitgliedern einholen. 

5. Teilnehmer erfahren Motivation und Unterstützung zur regelmäßigen Bewegungstherapie trotz gravierender funktioneller Einschränkungen und/oder Schmerzen. 

6. Der organisatorische und inhaltliche Zusammenhang mit der Selbsthilfeorganisation wird gefördert. 

7. Die Durchführung der Therapien ist langfristig angelegt.

In Bezug auf die Rolle im Gesundheitswesen und der Versorgung von Rheumakranken ist deshalb festzuhalten: 

1. Funktionstraining/Rehasport kann in einigen Fällen Einzelkrankengymnastik ersetzen. 

2. Es kann in vielen Fällen Krankengymnastik in der Gruppe als Heilmittel ersetzen. 

3. Es kann Patienten darauf vorbereiten, Übungen auf Dauer selbst durchzuführen. 

4. Es kann in vielen Fällen Übungen im Bewegungsbad überhaupt erst ermöglichen (entsprechendes Angebot fehlt regional in der Regel).

Die Trainingsgruppen erfüllen damit wichtige Aufgaben im Gesundheitswesen: 

1. Sie helfen, die Versorgung Rheumakranker mit Krankengymnastik und Bewegungsbad zu sichern. 

2. Sie tragen zur Einsparung entsprechender Heilmittelkosten bei. 

3. Sie helfen, Manifestationen und Folgeprobleme rheumatischer Krankheiten und damit Kosten zu reduzieren. 

4. Sie stellen eine institutionalisierte, zugleich im Selbsthilfebereich verankerte Form der Hilfe zur seelischen Stabilisierung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung dar.


Funktionstrainings-Rehasport-Gruppen sind nach allem eindeutig geeignet, zur Erreichung der Ziele medizinischer Rehabilitation beizutragen. Deshalb ist Funktionstraining/Rehasport als ergänzende Leistung im SGB IX eindeutig als Leistung vorgesehen. Aus dem gesetzlichen Kontext ist aber nicht erkennbar, dass diese Leistung zeitlich zu befristen wäre. Es gelten nur ganz allgemein die Prinzipien von Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Verfolgung der Ziele der medizinischen Rehabilitation muss langfristig gewährleistet werden. Die Ziele des SGB IX sind im Übrigen auch bei Leistungen nach dem SGB V zu berücksichtigen.

Die o.g. Leistungsbeschreibung macht nun deutlich, dass die Leistungen des Funktionstrainings/Rehasports weit über das Einüben von Selbstübungsprogrammen hinausgehen. Sie sind ein notwendiger und zweckmäßiger Bestandteil in der Versorgung Rheumakranker.

Nicht jeder Rheumakranke benötigt jedoch ein solches Angebot, auch wenn es für praktisch alle Menschen mit Erkrankungen der Bewegungsorgane empfehlenswert ist. Entscheidende Kriterien für die Anerkennung der Notwendigkeit des Funktionstrainings/Rehasports sind insbesondere: 

1. Notwendigkeit einer kontinuierlichen Krankengymnastik in der Gruppe auf Grund des Erkrankungsbildes, z.B. bei Bewegungseinschränkungen, 

2. Ersatz oder Einsparung von Einzel- oder Gruppenphysiotherapie als Heilmittel, 

3. Erhebliche Schwierigkeiten oder Unmöglichkeit, geeignete Übungen in korrekter Form regelmäßig selbständig durchzuführen, u.a. wegen erheblicher Schmerzen, 

4. Mangelnde Verfügbarkeit von Bewegungstherapie im Wasser, 

5. Einschränkungen in den Alltagsfunktionen oder beruflichen Fähigkeiten, 

6. Psychosoziale Beeinträchtigungen, 

7. Kontrollbedarf der Übungen durch qualifizierten Therapeuten, u.a. im Hinblick auf die Prinzipien des Gelenkschutzes.


Man wird das Vorliegen dieser Kriterien in der Regel für Patienten mit entzündlich rheumatischen Erkrankungen bejahen müssen, da gerade diese eine Kumulation von Beeinträchtigungen aufweisen.

Patienten mit entzündlich rheumatischen Erkrankungen, wie chronische Polyarthritis, M. Bechterew u.a. leiden an einer chronischen, progredienten, oft schubförmig verlaufenden, gelegentlich auch in Remission befindlichen chronischen systemischen Krankheit, die praktisch immer schmerzhaft ist, zur Destruktion oder strukturellen Veränderung von Gelenken oder der Wirbelsäule und anderer Strukturen führt mit der Folge von Fehlform und Fehlstellung und zu ausgeprägten Bewegungseinschränkungen der Gelenke bzw. der Wirbelsäule. Die wesentlichen therapeutischen Strategien sind neben der Beeinflussung der entzündlichen Aktivität durch Medikamente und der operativen Behandlung die Behandlung der Bewegungseinschränkungen durch Bewegungsübungen, die Prävention von Verschlechterungen u.a. durch Gelenkschutz, die Linderung der Schmerzen und die Bewältigung der damit einhergehenden Behinderung einschließlich des angemessenen Krankheitsmanagements durch die Patienten selbst in Kooperation mit den Experten. Die Behinderung bedeutet eine mehr oder weniger ausgeprägte Beeinträchtigung von Aktivitäten, die für Menschen des entsprechenden Alters für normal gehalten werden und eine Beeinträchtigung der Partizipation, u.a. der beruflichen und sozialen Integration.

Erwartet werden von Patienten erhebliche eigene Aktivitäten zur Behandlung und Bewältigung, insbesondere: 

· Regelmäßige, tägl. Übungen 

· Krankengymnastik, Ergotherapie als Einzelbehandlung 

· Einhalten angemessener Bewegungsabläufe und Beschränkungen im Alltag 

· Medikamenteneinnahme 

· Ärztliche Kontrollen 

· Operationen 

· Andauerndes Ertragen von Schmerzen und Vermeidung ihrer Verschlimmerung 

· Vermeidung von schmerzverstärkenden Aktivitäten im Alltag, in der Familie, mit den Kindern, im Beruf 

· Bewältigung sekundärer Krankheitsfolgen (Frührente, Kostenfragen, Hilfsmittel etc.) 

· u.a.

Dies verdeutlicht, wie schwer die Krankheitslast bei entzündlich rheumatischen Erkrankungen wiegt.

Der medizinisch wünschenswerte Umgang des Patienten mit seiner Erkrankung und die Therapie stoßen häufig an Grenzen, insbesondere auch bei der eigenen Durchführung von Bewegungsübungen und beim Bewegungsverhalten im Alltag: Die Schmerzen sind so erheblich, dass Bewegungen überhaupt vermieden werden oder dass Ausweichbewegungen gewählt werden. Die Energie zum Bewältigungshandeln wird erschöpft usw. Dies führt dazu, dass die Übungen nicht mehr allein durchgeführt werden können.

Funktionstraining/Rehasport in der Gruppe hingegen unterstützt das Bewältigungshandeln und führt für die Teilnehmer zumindest zu regelmäßiger Behandlung, auch wenn sie unangenehm bzw. schwer erträglich ist. Zusammenfassend besteht an der unbefristeten Indikation für Funktionstraining/Rehasport bei Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen kein Zweifel, sofern durch den behandelnden Arzt die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit regelmäßig überprüft wird.

Diese Bedingungen können auch bei Patienten mit degenerativen oder funktionellen rheumatischen Erkrankungen gegeben sein, allerdings nicht automatisch bei jedem Patienten. Deshalb ist bei dieser Patientengruppe oft davon auszugehen, dass diese nach sechs oder zwölf Monaten Funktionstraining/Rehasport keine weitere Behandlung benötigen bzw. sie selbst Übungen durchführen können. Sind allerdings schwere Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen vorhanden und bestehen gravierende Schmerzen, kann auch für diese Patientengruppe eine langfristige Verordnung für Funktionstraining/Rehasport erforderlich werden. Hier macht das Positionspapier von Prof. Beyer und Dr. Droste einen guten pragmatischen Vorschlag zum Vorgehen, den ich unterstützen möchte.

Auch den Ausführungen von Dr. Borgetto ist zuzustimmen und die Anregungen für eine verbesserte Hilfe zur Selbsthilfe in den Trainingsgruppen sollten aufgenommen und umgesetzt werden. Es bleibt eine Aufgabe der Rheuma-Liga, dafür zu sorgen, dass in ihren Trainingsgruppen Leistungen definierter Qualität abgegeben werden. Bereits die jetzt feststellbaren Wirkungen und Effekte des Funktionstrainings/Rehasports rechtfertigen die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen nicht nur für sechs oder zwölf Monate, sondern in den begründeten Fällen auch darüber hinaus.

Diese Ausführungen tragen hoffentlich zu einer Absicherung des Funktionstrainings/Rehasports bei. Zugleich sind die legitimen Interessen der Krankenkassen an Vermeidung unangemessener Kosten bei einer solchen Regelung gewahrt.


Bad Kreuznach, im Juli 2002

Dr. med. Matthias Schmidt-Ohlemann 
Arzt für Orthopädie, Rheumatologie, Chirotherapie 
Arzt für physikalische und rehabilitative Medizin 
Leitender Arzt des Rehabilitationszentrums Bethesda 
Landesarzt für Körperbehinderte 


	
	
	
	


